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A. Einleitung 

 
Das Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) regelt in § 1 zum einen das Recht auf Erzie-
hung eines jeden jungen Menschen und zur Förderung seiner Entwicklung sowie Erziehung zu einer selbstbestimm-
ten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zum anderen stellt es die Elternverantwortung 
durch die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder in den Vordergrund. Des Weiteren 
wird klargestellt, dass Jugendhilfe zur Verwirklichung des Rechts auf Förderung der Entwicklung und auf Erziehung 
mitwirken soll. Hierfür sollen insbesondere die Eltern und andere Erziehungsberechtigte beraten und unterstützt 
werden, um staatliche Eingriffsmaßnahmen zu vermeiden. Da die Pflege und Erziehung der Kinder zuvörderst den 
Eltern obliegen, muss es ein Grundanliegen der Jugendhilfe sein, ihre Erziehungsfähigkeit zu stärken und zu fördern. 
In Betracht kommen hierfür vornehmlich Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 bis 21 
SGB VIII und Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 SGB VIII. Hilfe zur Erziehung kann gewährt werden, wenn allge-
meine Hilfen zur Förderung der Entwicklung des jungen Menschen nicht ausreichen. Die Personensorgeberechtigten 
haben in diesem Fall einen individuellen Rechtsanspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendli-
chen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für das Kind oder den Jugendlichen geeignet und 
notwendig ist. Auf der Grundlage des § 36 Abs. 2 SGB VIII wird die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 
Hilfeart im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen. An dem aufzustellenden Hilfeplan werden die Perso-
nensorgeberechtigten, die Kinder und Jugendlichen sowie weitere Tätige beteiligt. Es wird regelmäßig geprüft, ob 
die Hilfe notwendig und geeignet ist. Der Leistungskatalog reicht z. B. von ambulanter sozialpädagogischer Familien-
hilfe über die Erziehung in einer teilstationären Tagesgruppe hin bis zur stationären Unterbringung in einer Pflege-
familie oder Heimeinrichtung. Darüber hinaus sollen jungen Volljährigen nach § 41 SGB VIII Hilfen zur Persönlich-
keitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung in Ausgestaltung der Hilfen nach den §§ 27 Abs. 3 
und 4, 28 bis 30 sowie 33 bis 35 SGB VIII gewährt werden. 
 
Kinder- und Jugendhilfe wird in Deutschland und somit auch im Landkreis Hildesheim zunehmend in Anspruch ge-
nommen. Ziel des Jugendamtes ist es, zur Verwirklichung des Rechts auf Förderung der Entwicklung und auf Erzie-
hung von jungen Menschen mitzuwirken, indem durch eine gute fachliche Zusammenarbeit des öffentlichen mit den 
freien Trägern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung bedarfsgerechte Hilfen angeboten werden. Der vorliegende Jah-
resbericht legt dar, wie diese Angebote von Erziehungsberechtigten und jungen Menschen in Anspruch genommen 
werden. 
 
 

Zu dem wesentlichen Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung gehören folgende Hilfemaßnahmen: 

 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) 
 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) 
 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 
 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 
 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 
 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 
 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 
 Heimpflege (§ 34 SGB VIII) 
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 
 Hilfe für junge Volljährige sowie Nachbetreuung (§§ 41, 41a SGB VIII) 
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B. Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen, Controlling 

 
Ziele 
Zur Erfüllung des Auftrags werden im Jugendamt - Erziehungshilfe - folgende Sachziele verfolgt: 
 

 Die Hilfe zur Erziehung hat vorrangig die Perspektive, die Personensorgeberechtigten zur eigenständigen 
Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu befähigen. 

 Es sind stets Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung sowie zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung zu gewähren. 
Dabei verfolgen die einzelnen Hilfearten teilweise unterschiedliche Ziele: 
o ambulante Hilfe: Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Entwick-

lung durch soziales Lernen in der Gruppe; Verselbstständigung und Erhaltung des Lebensbezugs zur 
Familie; Stabilisierung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei Alltagsproblemen, Konflikten und 
Krisen durch Selbsthilfe, Unterstützung zum Ausgleich seelischer Behinderungen 

o teilstationäre Hilfe: Verbleib des Minderjährigen in seiner Familie sichern 
o stationäre Hilfe: Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Rückkehr in die Herkunftsfamilie, so-

fern es dem Kindeswohl dient; Erziehung in einer anderen Familie durch dauerhafte Fremdunterbrin-
gung; Vorbereitung auf ein selbständiges Leben mit eigenverantwortlicher Lebensführung und sozialer 
Integration 

 Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe gemäß § 41 SGB VIII, wenn und solange ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht 
gewährleistet. Sie werden auch innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung der Hilfe bei der 
Verselbständigung im notwendigen Umfang und in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und 
wahrnehmbaren Form beraten und unterstützt (§ 41a SGB VIII). 

 Die übergreifende Planung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung erfolgt durch ein qualifiziertes Fach- und 
Finanzcontrolling der ambulanten, teilstationären und stationären Hilfemaßnahmen. 

 
Maßnahmen 
Zur Erfüllung des Auftrages werden im Jugendamt - Erziehungshilfe - folgende Maßnahmen durchgeführt: 
 

 Im Auftragsgespräch bzw. ersten Hilfeplangespräch werden bereits zu Beginn der Hilfe mit allen Beteiligten 
die konkreten Aufträge und Ziele der Hilfe besprochen. 

 Das zweite Hilfeplangespräch findet nach drei Monaten, jedes weitere spätestens nach sechs Monaten, 
statt. 

 Ein verstetigter Qualitätsentwicklungskreislauf von Auswertung der Kundenzufriedenheitsbefragung in den 
Qualitätsdialogen über Optimierung von Arbeitsabläufen und amtsinternen Organisationsstrukturen zur er-
neuten Befragung führt zu einer jährlich steigenden Kundenzufriedenheit.  

 Sicherstellung eines angemessenen Informationsflusses (z. B. Teambesprechungen, Newsletter) zwischen 
den verschiedenen Ebenen (Dezernatsleitung, Amtsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschau-
ende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit. 

 Durch Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von potentiellen Vollzeitpflegefamilien durch den Pflegekinder-
dienst. 

 
Kennzahlen 
Die nachfolgenden Kennzahlen werden nach Grundkennzahlen (GK) und Zielkennzahlen (ZK) unterschieden. Die 
Grundkennzahlen geben die in Anspruch genommene Anzahl an Hilfen wieder. Die Zielkennzahlen legen dar, welche 
Quote/Anzahl in einzelnen Bereichen geplant war und wie diese entsprechend zum Jahresende ausgefallen ist. 
 
Seit dem Jahresbericht 2018 erfolgt die Auswertung der Fallzahlen nach IBN-Logik, die in der Bundesstatistik, wie 
auch bei der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN), die Gängigste ist. Gezählt werden nicht mehr einfa-
che Stichtagszahlen. Einfache Stichtagszahlen haben zwar den Vorteil, ein reales, tagesaktuelles Bild abzuliefern. Sie 
haben jedoch auch den Nachteil, Schwankungen im Jahresverlauf zu unterliegen und nicht die tatsächlich geleistete 
Fallzahl abzubilden. Für die Fallzahl nach IBN-Logik werden die zum Ende eines Jahres andauernden Hilfen (Stichtag 
31.12.) sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen zusammengezählt.  
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 Plan 2022 Ist 2022 

G-363-003-008 Hilfen gesamt (Anzahl) 2.940 2.819 

G-363-003-009 Hilfegespräche gesamt (Anzahl) 5.880 4.202 

G-363-003-012 Hilfen nach § 33 (Anzahl) 300 256 

G-363-003-013 Hilfen nach § 34 (Anzahl) 660 608 

G-363-003-014 Ambulante Hilfen (Anzahl) 1.850 1.948 

G-363-003-015 Stationäre Hilfen (Anzahl) 960 871 

ZK-363-003-006 Teilstationäre Hilfen (Anzahl) 130 112 

ZK-363-003-007 Hilfeplangespräche pro Hilfe (Mindestanzahl jährlich) 2 1,5 

ZK-363-003-010 Kundenzufriedenheit (%) 75 56* 

ZK-363-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit (Schulnote) 2 -** 

* Bei einem Rücklauf von n=31. 

** Keine aussagekräftige Informationen vorhanden; die letzte Befragung seitens des Personal- und Organisationsamtes wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Das 

Amt 406 führt selbständig Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit durch. 

 
Controlling 
Als Steuerungsmaßnahmen der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für junge Volljährige im Landkreises Hildesheim 
wurden im Projekt Wirkung durch Steuerung (kurz: WISE) im Jahr 2014 Maßnahmen und Verabredungen zur Durch-
führung der Hilfe zur Erziehung und der Hilfen für junge Volljährige dargelegt. Damit wurde das Ziel verfolgt, die im 
Haushaltsplan formulierten Ziele für diese Wesentlichen Produkte zu erreichen sowie den umfassenden gesetzlichen 
Auftrag des § 1 SGB VIII zu erfüllen. 
 
Mit dem Konzept Wirkung durch Steuerung wird nach wie vor das Ziel verfolgt, die fachliche Arbeit unter Berücksich-
tigung des jeweiligen Einzelfalls einheitlich zu steuern. In den Jahren 2018 und 2019 wurden zur Qualitätsentwick-
lung im Jugendamt - Erziehungshilfe - in einem umfassenden Reflexionsprozess auf Teamleitungsebene zur Aktuali-
sierung von WISE hilfe- und maßnahmenübergreifend die fachlichen Mindeststandards in dem WISE-Ablaufschema 

Hilfe zur Erziehung-Eingliederungshilfe (kurz: WISE_HzE-EGH) zusammengefasst. In diesem Ablaufschema werden 
tabellarisch die jeweiligen Prozessschritte dargestellt und die Standards sowie die entsprechenden Instrumente für 
die Fallbearbeitung aufgeführt. Bezüglich des Fachverfahrens KDO-Jugendwesen werden die parallel erforderlichen 
Aufgaben beschrieben. Weiterhin erfolgt ein allgemeiner Hinweis auf die ausführlichen Qualitätsbeschreibungen 
sowie auf die relevanten internen Dienstanweisungen. Die Umsetzung der WISE-Standards erfolgt durch die Mitar-
beitenden des Amtes 406 und ist durch die Teamleitungen in den Jugendhilfestationen/Fachteams sicherzustellen. 
Die Teamleitungen verantworten die Vollständigkeit der Unterlagen, die Plausibilität der Entscheidung sowie die 
Einhaltung der WISE-Standards im Rahmen der Fach- und Dienstaufsicht. Die Einhaltung und Weiterentwicklung der 
WISE-Standards wird auch im Rahmen des Fach- und Finanzcontrollings gewährleistet und ist ggf. Thema in der 
Steuerungsgruppe der Amtsleitung bzw. in der Teamleitungs-Dienstbesprechung. 
 
Seit dem 01.01.2019 wird als zusätzliches Steuerungsinstrument ein monatlicher Controllingbericht erstellt. In die-
sem Bericht werden u. a. die monatlichen Fallzahlen der einzelnen Hilfearten des Produktes "Hilfen zur Erziehung" 
sowohl insgesamt als auch differenziert für die einzelnen Jugendhilfestationen dargestellt. So lässt sich sowohl die 
Gesamtentwicklung innerhalb eines Jahres, als auch die Entwicklung der einzelnen Teams ablesen. 
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Auf Basis dieser Hintergrundinformationen in Form von Fallzahlen und Grafiken können Auffälligkeiten kenntlich 
gemacht und näher betrachtet werden. Bei Bedarf können auch weitere Indikatoren und Daten für einen bestimm-
ten Bereich oder eine bestimmte Hilfeart ermittelt und analysiert werden. 
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C. Finanzen 
 
In nachfolgender Übersicht wird die Ergebnisrechnung für den Haushalt 2022 bezüglich des wesentlichen Produktes 
363-003 Hilfen zur Erziehung aufgelistet. 

 

Pos. Name
Ergebnis

2021 in €

Ansatz

2022 in €

Ergebnis

2022 in €

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 

2022

00. Ergebnishaushalt 0 0 0 0

01. Ordentliche Erträge 0 0 0 0

01.01     Steuern und ähnl iche Abgaben 0 0 0 0

01.02 +  Zuwendungen und al lgemeine Umlagen 24.150 0 -10.919 -10.919

01.03 +  Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0

01.04 +  sonstige Transfererträge 1.566.858 2.090.000 1.804.951 -285.049

01.05 +  öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0

01.06 +  privatrechtliche Entgelte 508 0 0 0

01.07 +  Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 4.562.825 4.667.300 3.474.750 -1.192.550

01.08 +  Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0

01.09 +  aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0

01.10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0

01.11 +  sonstige ordentliche Erträge 220 61.846 61.846

01.12 = Summe ordentliche Erträge 6.154.560 6.757.300 5.330.628 -1.426.672

02. Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0

02.01  -  Personalaufwendungen 4.970.321 5.695.300 5.883.494 188.194

02.02  -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0

02.03  -  Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 129.496 165.700 134.826 -30.874

02.04  -  Abschreibungen 10.066 7.400 1 -7.399

02.05  -  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0

02.06  -  Transferaufwendungen 45.989.558 49.194.500 50.352.338 1.157.838

02.07  -  sonstige ordentliche Aufwendungen 2.264.735 2.862.188 2.820.427 -41.761

02.08  -  Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0

02.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 53.364.175 57.925.088 59.191.087 1.265.999

03. = Ordentliches Ergebnis (ohne Ziffer 02.08) -47.209.614 -51.167.788 -53.860.459 -2.692.671

04. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0

04.01 +  außerordentl iche Erträge 95.000 86.600 86.600

04.02  -  außerordentl iche Aufwendungen 111 0 0 0

04.03  -  Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0

04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 94.889 0 86.600 86.600

04.05 = Außerordentliches Ergebnis (ohne Ziffer 04.03) 94.889 0 86.600 86.600

05. = Jahresergebnis -47.114.726 -51.167.788 -53.773.859 -2.606.071

06.  -  Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 0 0 0 0

07. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge -47.114.726 -51.167.788 -53.773.859 -2.606.071

08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0

08.02  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 208.278 232.800 237.180 4.380

08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -208.278 -232.800 -237.180 -4.380

09. = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.) -47.323.004 -51.400.588 -54.011.039 -2.610.451

Ergebnisrechnung für das Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Außerordentliches Ergebnis

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

Ordentliche Erträge
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D. Personal 
 
Mit der Erledigung der Aufgaben des Jugendamtes - Erziehungshilfe - sind zum 31.12.2022 insgesamt 
 

 105 sozialpädagogische Fachkräfte 
 44 Verwaltungsfachkräfte 

 

betraut. 
 
 

E. Hilfeformen - Daten & Statistik, Entwicklun-

gen 
 
Hilfen zur Erziehung - Daten & Statistik 
Nachfolgend werden die Fallzahlen und die Gesamtbruttokosten für sämtliche Hilfen zur Erziehung der letzten Jahre 
aufgelistet. Die Gesamtkosten wurden zum Stichtag 31.12. erfasst. 
 

 
Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 

 
Im Vergleich zum Vorjahr (2021: 2.698) stieg die Gesamtzahl für die Hilfen zur Erziehung im Jahr 2022 auf 2.819 
(4,48 %). 
 
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Kosten im Verhältnis zu der Fallzahl im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung: 
 

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis

2018 2019 2020 2021 2022

Fa l lzahlen HzE ges amt 2.502 2.682 2.675 2.698 2.819

Kosten Hilfen zur Erziehung gesamt 40.372.843 € 42.373.041 € 43.342.048 € 45.836.662 € 50.101.648 €

Kostens teigerung gegenüber Vorjahr 2.573.158 € 2.000.198 € 969.007 € 2.494.614 € 4.264.985 €

Kostensteigerung in % 6,81 4,95 2,29 5,76 9,30

Fa l lzahlenanstieg gegenüber Vorjahr 1.062 180 -7 23 121

Fallzahlenanstieg in % 73,75 7,19 -0,26 0,86 4,48

Bezeichnung
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Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 

 
 
Hilfen zur Erziehung - Entwicklungen 
Wie bereits ausgeführt, wird die Auswertung der Fallzahlen seit dem Jahr 2018 nach einer Logik durchgeführt, die in 
der Bundesstatistik, der Landesstatistik wie auch bei der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) gängig 
ist und daher künftig die Vergleichbarkeit verbessern soll. Gezählt wird seit 2018 nicht mehr die einfache Stichtags-
zahl, sondern die Fallzahl, die sich aus der Summe der zum Ende eines Jahres andauernden Hilfen (Stichtag 31.12.) 
sowie der im Laufe des Jahres beendeten Hilfen ergibt. 
 
Insgesamt ergibt sich eine Fallzahlsteigerung von 121 Fällen. Dies entspricht einer Steigerung um 4,48 %. 
 
Die Kostenentwicklung ist vom Rechnungsergebnis am Jahresende abhängig. In der Entwicklung der Hilfen zur Erzie-
hung im Landkreis Hildesheim ist ein Anstieg der Gesamtkosten in Höhe von 9,3 % zu verzeichnen. Hier kommt es 
bei nahezu allen Hilfearten aufgrund höherer Fallkosten zu Kostensteigerungen; bedingt durch die äußeren Umstän-
de (Corona, Energiekrise, Ukrainekrieg, Inflation). Im Allgemeinen entstehen die Kostensteigerungen vor allem durch 
die inflationsbedingten Sachkostensteigerungen und zu erwartende Tarifsteigerungen beim Personal der Leistungs-
erbringer. 
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Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 

 
 
Ambulante und teilstationäre Hilfen - Daten & Statistik 
Nachfolgend werden die Fallzahlen und Gesamtbruttokosten für ambulante und teilstationäre Hilfen aufgelistet. Die 
Kosten wurden zum Stichtag 31.12. erfasst. 
 

 
Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 
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Verteilung der Hilfen zur Erziehung

stationäre Hilfen ambulante Hilfen

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis

2018 2019 2020 2021 2022

Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) 234 252 270 293 293

Kosten 1.232.268 € 1.249.114 € 1.517.239 € 1.577.720 € 1.451.436 €

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 171 236 175 152 169

Kosten 662.623 € 590.706 € 835.519 € 535.361 € 1.114.453 €

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 188 216 210 230 298

Erziehungsbeistand Volljährige 114 151 151 153 136

Kosten 1.373.068 € 1.501.331 € 1.820.433 € 2.094.524 € 2.218.696 €

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 706 772 844 888 917

Kosten 4.940.547 € 6.300.653 € 6.850.019 € 7.316.006 € 8.097.693 €

HzE in einerTagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 114 124 115 111 112

Kosten 2.908.563 € 3.153.724 € 3.136.195 € 3.186.341 € 3.506.236 €

intens. sozialp. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 0 3 8 15 23

Kosten 0 € 467.897 € 627.939 € 823.663 € 698.558 €

Summe der Fälle 1.527 1.754 1.773 1.842 1.948

Gesamtkosten 11.117.070 € 13.263.425 € 14.787.344 € 15.533.616 € 17.087.072 €

Summe Kosten je Fall 7.280 € 7.562 € 8.340 € 8.433 € 8.772 €

Bezeichnung



Wesentliches Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung Jugendamt - Erziehungshilfe - 

 
 

Seite 11 von 16 

Insgesamt haben sich die Fälle der ambulanten und teilstationären Hilfen von 1.842 im Jahr 2021 auf 1.948 im Jahr 
2022 erhöht. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 5,75 %. Auch angestiegen sind die daraus resultie-
renden Kosten von 15.533.616 Euro auf 17.087.072 Euro. Diesbezüglich beträgt die Steigerungsrate 10 %. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Unterstützersystemen im Sozialraum wird durch die Kooperation mit freien Trägern 
und Beratungsstellen gefördert, um Erziehungsberechtigten und jungen Menschen die bedarfsgerechten Hilfen an-
bieten zu können. 
 
Ambulante Hilfen werden überwiegend in der (Herkunfts-) Familie erbracht, d. h., dass das soziale und familiäre 
Umfeld für den jungen Menschen erhalten bleibt. Zu den ambulanten Hilfen gehören insbesondere die Sonstigen 
Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft und die Sozialpädagogische Familienhilfe. In der Regel 
erhält die gesamte Familie eine sozialpädagogische und oft auch lebenspraktische Unterstützung. Dies geschieht 
unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Häufig werden diese Hilfen auch im Anschluss an stationäre Unterbrin-
gungen in Anspruch genommen, um die Rückkehr in die Familie unterstützend zu begleiten oder auch, um Jugendli-
che oder junge Erwachsene bei der Verselbständigung zu unterstützen. 
 
Im Einzelnen stehen folgende Inhalte und Entwicklungsziele der ambulanten Hilfen im Vordergrund: 
 

1.) Sonstige Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII 
Aufgrund einer vermeintlich "versäulten" Erziehungshilfelandschaft hat sich die Gewährungspraxis erwei-
tert. Aufgrund der Öffnungsklausel des § 27 Abs. 2 SGB VIII werden mittlerweile vermehrt auch Leistungen 
jenseits des etablierten Maßnahmenkatalogs nach den §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Die Entwicklung die-
ser Leistung geht einher mit der Forderung nach mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung der erzieherischen 
Hilfen sowie einer stärkeren Orientierung an den Lebenslagen und Bedürfnissen der Adressat*innen im Ein-
zelfall (maßgeschneidert). Zu den individuellen Leistungen des § 27 Abs. 2 SGB VIII gehören u. a. die Maß-
nahmen Clearing, Aufsuchende Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT), das Familienmanage-
ment bzw. die Familienaktivierung, Familienhebammen sowie Familienkinderkrankenschwestern. 
 

2.) Erziehungsbeistandschaft nach § 30 SGB VIII 
Im Unterschied zur Sozialpädagogischen Familienhilfe ist die Erziehungsbeistandschaft als Unterstützung 
hauptsächlich auf den jungen Menschen ausgerichtet. Die Erziehungsberechtigten werden eher flankierend 
mit einbezogen. Ziel der Hilfe ist es, die Verselbständigung zu fördern und den Lebensbezug zur Familie zu 
erhalten. 
 

3.) Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine intensive Form der ambulanten Hilfen zur Erziehung. Sie soll 
die Eigenkräfte der Familie aktivieren und Selbsthilfe innerhalb des Familiensystems ermöglichen. Die SPFH 
soll dazu beitragen, dass die Erziehungsberechtigten in die Lage versetzt werden, die Erziehung und Förde-
rung der Entwicklung ihrer Kinder wieder eigenständig zu gewährleisten. Die Stärkung dieser familiären Ei-
genkräfte soll dazu beitragen, den Verbleib der Kinder innerhalb der Familie sicherzustellen, ohne dass das 
Kindeswohl Schaden nimmt. In den Fällen, in denen es schon zu einer Fremdunterbringung gekommen ist, 
soll erreicht werden, dass die Kinder möglichst zeitnah in ihre Familien zurückgeführt werden können. In-
soweit kommt der SPFH nicht nur eine rein unterstützende Bedeutung zu, sondern sie ist auch eine wichtige 
nachgehende Hilfe. Die SPFH richtet sich damit, je nach Ausgestaltung der gemeinsamen Hilfeplanung, nicht 
nur an einzelne Personensorgeberechtigte (leistungsberechtigt), sondern an die gesamte Familie und deren 
Umfeld. 

 
Des Weiteren werden teilstationäre Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe angeboten. Diese familienunterstüt-
zenden Hilfen haben folgende drei inhaltliche Schwerpunkte: 
 

 Soziales Lernen in der Gruppe 
 Begleitung der schulischen Förderung 
 Intensive Elternarbeit 

 
Diese Hilfe nach § 32 SGB VIII wird auch als "Drei-Komponenten-Hilfe" beschrieben. Das bedeutet, dass alle drei 
inhaltlichen Schwerpunkte nicht nur notwendig und geeignet sein müssen, sondern auch geleistet werden sollen. 
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In den letzten beiden Jahren wurde die Gewährung von Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuungen gemäß 
§ 35 SGB VIII erforderlich. Hierbei handelt es sich um sehr individuelle, häufig auch intensive Hilfen für junge Men-
schen mit dem Ziel der sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung. 
 
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Kosten im Verhältnis zu der Fallzahl im Bereich der ambulan-
ten und teilstationären Hilfen: 
 

 
Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 

 
 
Ambulante und teilstationäre Hilfen - Entwicklungen 
Insgesamt haben sich die Fälle der ambulanten und teilstationären Hilfen von 1.842 im Jahr 2021 auf die Anzahl von 
1.948 im Jahr 2022 erneut erhöht. 
 
Die Kosten hingegem unterlagen einer Steigerungsrate von 10 %. Das entspricht einer Kostensteigerung von rund 1,6 
Mio. Euro gegenüber 0,7 Mio. Euro in 2021. Dort lag die Steigerungsreate bei 5,05 %. Der Fallanstieg betrug in 2021 
3,89 % und stieg in 2022 auf 5,75 %. 
 
Ein Grund liegt hier neben den Fallzahlsteigerungen auch in der tariflich bedingeten Erhöhung der Personalkosten 
der freien Träger, die sich in Fachleistungsstunden wiederfinden.  
 
Grundsätzlich erfolgt die Hilfegewährung bedarfsorientiert und wird im Rahmen der Hilfeplanung und -steuerung 
regelmäßig auf Geeignetheit und Notwendigkeit überprüft. In Zeiten personeller Engpässe ist es jedoch denkbar, 
dass ambulante Hilfen häufiger oder länger gewährt werden, als dies gemäß dem Bedarf im Einzelfall erforderlich ist. 
Dabei ist der Einsatz einer Sozialpädagogischen Familienhilfe häufig das Mittel der Wahl, weil hiermit die ganze Fa-
milie erreicht wird und eine Vielzahl von Bereichen (Erziehung, Bewältigung von Alltagsproblemen, Unterstützung 
bei Behördenangelegenheiten) bearbeitet werden können. Mit dieser Hilfeform können u. U. stationäre Unterbrin-
gungen von jungen Menschen verhindert werden. Generell gilt, dass bei steigenden ambulanten und teilstationären 
Fallzahlen, der Bedarf entsprechend höher geworden ist. 
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Stationäre Hilfen - Daten & Statistik 
Nachfolgend werden die Fallzahlen und Gesamtbruttokosten für stationäre Hilfen aufgelistet. Die Kosten wurden 
zum Stichtag 31.12. erfasst. 
 

 
Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 

 
 
Insgesamt sind die stationären Hilfen um 1,75 % von 856 Fällen im Jahr 2021 auf 871 Fälle im Jahr 2022 leicht gestie-
gen. 
 
Mit steigenden Fallzahlen sind auch die Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung erneut um 8,95 % von 
30.303.047 Euro im Jahr 2021 auf 33.014.576 Euro im Jahr 2022 gestiegen.  
 
Neben den Fallzahlen und der tariflich bedingten Erhöhung der Personalkosten der freien Träger resultieren die 
Kostensteigerungen vor allem aus der steigenden Komplexität der (Einzel-) Fälle (Betreuungsbedarf) und einer höhe-
ren Anzahl nicht gruppenfähiger junger Menschen, für die eine individuelle stationäre Angebotsform mit kostenin-
tensiver 1:1-Betreuung die einzig geeignete und notwendige Hilfe ist (ISE).  
Darüber hinaus werden in den stationären Hilfen immer mehr Personen mit zusätzlichen Stunden und Betreuungs-
aufwand untergebracht. 
 
Vollzeitpflege und Heimerziehung sind die traditionellen Formen der Fremdunterbringung außerhalb des Elternhau-
ses. Neben Pflegefamilien, welche die familiäre Erziehung durch die Eltern befristet oder auf Dauer ersetzen sollen, 
und der institutionalisierten Betreuungsvariante "Heim" entstand in den letzten Jahren eine Vielzahl von sonstigen 
betreuten Wohnformen. Hierzu gehören u. a. familienähnliche Betreuungsangebote (sog. Erziehungsstellen), Ju-
gendwohnungen, Verselbständigungsgruppen oder Formen betreuten Einzelwohnens. Auch intensive sozialpädago-
gische Einzelbetreuungen für besonders herausfordernde und nicht gruppenfähige junge Menschen wurden ge-
schaffen. Dennoch bleibt es das oberste Ziel aller Beteiligten, eine Rückkehr der Kinder in den elterlichen Haushalt 
anzustreben. 
 
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Kosten im Verhältnis zu der Fallzahl im Bereich der stationä-
ren Hilfen: 
 

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis

2018 2019 2020 2021 2022

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 239 257 252 234 231

Vollzeitpflege Volljährige 33 36 34 35 25

Kosten 2.843.781 € 2.997.590 € 3.355.613 € 3.000.586 € 2.903.144 €

Heimpflege (§ 34 SGB VIII) 524 458 439 432 445

Heimerziehung Volljährige 173 169 173 151 163

Kosten 26.077.066 € 25.810.472 € 24.979.832 € 26.398.969 € 28.560.153 €

intens. sozialp. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 6 8 4 4 7

Kosten 334.926 € 301.554 € 219.258 € 903.492 € 1.551.279 €

Summe der Fälle 975 928 902 856 871

Gesamtkosten 29.255.773 € 29.109.617 € 28.554.704 € 30.303.047 € 33.014.576 €

Summe Kosten je Fall 30.006 € 31.368 € 31.657 € 35.401 € 37.904 €

 

 

Bezeichnung
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Seit 2018 erfolgt die Fallzahlermittlung nach IBN-Logik (Stichtag 31.12. sowie die im Laufe des Jahres beendeten Hilfen). 

 
 
Stationäre Hilfen - Entwicklungen 
Die stationären Hilfen sind insgesamt um 1,75 % von 856 Fällen im Jahr 2021 auf 871 Fälle im Jahr 2022 gestiegen. 
 
Wie bereits dargelegt sind die Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung in 2022 gegenüber 2021 insgesamt um 
8,95 % (Vorjahr: 6,12 %) gestiegen. 
 
Gründe für die Einleitung von stationären Hilfen sind überwiegend eine unzureichende Förderung, Betreuung und 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ihren Herkunftsfamilien, eine eingeschränkte Erziehungskompetenz 
von Eltern sowie Belastungen des jungen Menschen durch die Problemlagen der Eltern (vor allem psychische Er-
krankungen der Eltern, des Elternteils) oder Belastungen durch familiäre Konflikte. Hinzu kommen individuelle 
Schwierigkeiten von jungen Menschen, wie besondere Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, Entwicklungsauffällig-
keiten sowie schulische oder berufliche Defizite. 
 
Die Zunahme von so genannten Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen spielt auch im stationären Be-
reich eine immer größere werdende Rolle. Diese intensiven, stationären Hilfesettings sind nicht nur kostenintensiv. 
Sie verursachen auch für die betroffenen Familien und Fachkräfte einen erheblichen Zeitaufwand. Klassische Formen 
von Hilfen zur Erziehung sind hier in der Regel nicht geeignet. Es bedarf daher der Entwicklung von individuell gestal-
teten Betreuungssettings in der Zusammenarbeit mit Leistungserbringern, welche das entsprechende fachliche und 
methodische Knowhow und die personellen Ressourcen haben. Diese Hilfen erfordern eine intensivere Hilfeplanung 
und -steuerung durch die fallzuständige Fachkraft. Eine gute Steuerung erfordert daher dringend ausreichend fach-
gerechte personelle Ressourcen. 
 
Kinder und Jugendliche, die in ärmeren Verhältnissen leben, sind bei den stationären Hilfen zur Erziehung überre-
präsentiert; dies zeigt sich teilweise in den Kommunen des Landkreises Hildesheims. Von daher kann von einem 
Zusammenhang zwischen Kinderarmut, d. h. dem Anteil der im Hoheitsgebiet einer Kommune lebenden Kinder, die 
Leistungen nach dem SGB II beziehen, und den Kosten dieser Kommune für Hilfen zur Erziehung ausgegangen wer-
den. 
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Hinsichtlich der vollstationären Hilfen für junge Volljährige ist anzumerken, dass die aktuellen Zahlen im Vergleich zu 
2021 gleichbleibend sind. Die jungen Volljährigen benötigen weiterhin nach einer stationären Hilfe häufig mehr 
Unterstützung als Gleichaltrige mit besser funktionierenden Familiensystemen. Bei der Zielgruppe sogenannter Care 

Leaver ist demnach in den nächsten Jahren voraussichtlich mit einem Anstieg des Bedarfs an Hilfen für junge Volljäh-
rige zu rechnen. 
 
Das Verhältnis der Unterbringung junger Menschen in Heimerziehung oder der sonstigen betreuten Wohnformen 
gemäß § 34 SGB VIII zur Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII steht weiterhin im Fokus. Mit der erfolgten Umsetzung 
der Niedersächsischen Landesempfehlungen ist der Pflegekinderdienst seit 2017/2018 personell gut aufgestellt. 
Durch die Stellenbesetzung und förderliche Personalentwicklung im Bereich des Pflegekinderdienstes soll die Ver-
fügbarkeit von Pflegefamilien durch gezielte Akquise, Schulung und Betreuung weiter gefördert werden. Des Weite-
ren werden die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes von den Mitarbeiter*innen der Jugendhilfestationen beteiligt, 
wenn sich bei der Bedarfsfeststellung eine stationäre Unterbringung abzeichnet. Wenn die Hilfe nach § 33 SGB VIII 
dann als die notwendige und geeignete angesehen wird, übernehmen die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes die 
alleinige Fallzuständigkeit, so dass perspektivisch auch durch den Organisationsablauf innerhalb des Jugendamtes 
- Erziehungshilfe - eine mögliche Steigerung der Vollzeitpflege-Quote unterstützt wird. 
 
 

F. Fazit und Ausblick 
 
 

Fazit 
Der vorliegende Jahresbericht legt dar, welche Hilfen zur Erziehung im Landkreis Hildesheim konkret in Anspruch 
genommen werden und welche Kosten dabei entstehen. 
 
Die Inanspruchnahme im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist im Jahr 2022 im Landkreis Hildesheim um insgesamt 
4,48 % gestiegen. Zwar fehlen noch die Vergleichszahlen der Bundesstatistik und der IBN zu 2022, jedoch stiegen in 
den Vorjahren auch in anderen Kommunen die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung kontinuierlich an oder 
blieben in etwa auf dem gleichen Niveau. 
 
Eine extern durchgeführte Personalbemessung hatte im Jahr 2019 ergeben, dass das Jugendamt - Erziehungshilfe - in 
nahezu allen Bereichen nicht mit ausreichend Personalstellen versorgt ist. Dieser Missstand ist bereits und wird in 
den kommenden Jahren immer wieder den Gegebenheiten angepasst. Der sich aus diesen beiden Ursachen sum-
mierende personelle Missstand führt in erster Linie dazu, dass Hilfen zur Erziehung zum vorsorglichen Schutz der 
Kinder schneller eingeleitet werden und deutlich länger laufen, als dies der Fall wäre, wenn die Fälle engmaschig 
betreut werden könnten.  
 
Des Weiteren konnte der prozentuale Anteil an ambulanten Hilfen in den letzten Jahren konstant hochgehalten 
werden. Dies ist ein Indikator dafür, dass es den Mitarbeitenden des Jugendamtes - Erziehungshilfe - in sehr vielen 
Fällen gelingt, eine Hilfe zur Erziehung im Rahmen der Ursprungsfamilie zu etablieren. 
 
Für das Jahr 2022 ist im Landkreis Hildesheim ein Anstieg der Gesamtkosten für die Erbringung von Hilfen zur Erzie-
hung i. H. v. insgesamt rund 4,3 Mio. Euro zum Vorjahr zu verzeichnen. Das entspricht einer Steigerung von 9,3 %. 
Die Kostensteigerung geht im Landkreis Hildesheim überwiegend auf den Anstieg der Kosten für die Intensiv Sozial-
pädagogische Einzelbetreuung zurück sowie bedingt durch die äußeren Umstände (Corona, Energiekrise, Ukraine-
krieg, Inflation) auf die inflationsbedingten Sachkostensteigerungen und zu erwartende Tarifsteigerungen beim Per-
sonal der Leistungserbringer. 
 
 

Ausblick 
Für das Jahr 2023 ergeben sich für das wesentliche Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung folgende inhaltliche und 
organisatorische Schwerpunkte: 
 

 Durchführung von mehrtägigen Qualitätsprozessen in jeder Jugendhilfestation zur Überprüfung, Bewertung 
und Weiterentwicklung des Konzeptes Wirkung durch Steuerung (WISE) zur weiteren Qualitätsentwicklung 

 Fortschreibung der Qualitätsbeschreibungen gemäß § 79a SGB VIII 
 Umsetzen einer Qualitätsvereinbarung mit den freien Trägern zur Qualität in den Erziehungshilfen 
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 regelmäßige Nachbesetzung vakanter Stellen im Jugendamt - Erziehungshilfe - z. B. im Pflegekinderdienst 
zur weiteren Umsetzung der Pflegekinderhilfe entsprechend der Empfehlungen des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

 Weiterentwicklung einer kontinuierlichen und nachhaltigen Akquise von Pflegefamilien 
 Entwicklung einer für jeden Fall abgestimmten und bedarfsgerechten Hilfe, bei der die Verfahrensschritte 

qualitative/quantitative Standards zur Einleitung der Hilfe, Dokumentation der Durchführung, Entwicklung 
von konkreten Hilfezielen und die Bewertung der Hilfe verbindlich anzuwenden sind (gemäß WISE- und QE-
Standards) 

 fachgerechte Überprüfung der Personalbemessung 
 Ausbau des Leitungs- und Controllingbereichs 
 Weiterentwicklung der Personal- und Teamentwicklungsprozesse mit den Zielen höherer Kontinuität, höhe-

rer Mitarbeiter*innenzufriedenheit, intensiverer Einarbeitung und Integration neuer Mitarbeiter*innen 
 Fortführung und Weiterentwicklung teamübergreifender Entwicklungsprozesse (Leitbild & Qualitätsma-

nagement) 
 weitere Einbindung einer Jugendhilfeplanung mit dem Schwerpunkt Erziehungshilfe 
 Fortführung und Weiterentwicklung der implementierten Personalentwicklungsmaßnahmen für das Ju-

gendamt - Erziehungshilfe - in Form von thematisch abgesteckten Modulen u. a. für alle Berufsprakti-
kant*innen und Neueinsteiger*innen in der Kinder- und Jugendhilfe 

 Qualifizierung von Kinderschutzfachkräften 
 Zusammenarbeit in themenspezifischen Unterarbeitsgruppen im Rahmen der AG 78 Erziehungshilfe mit den 

öffentlichen und freien Trägern, um zukünftig quantitativ und qualitativ ausreichende Jugendhilfemaßnah-
men innerhalb des Landkreises Hildesheim sicherzustellen, die den gegenwärtigen und zukünftigen Bedar-
fen entspricht 

 Teilnahme am Projekt "Fachstelle: Leaving Care in der Kommune" mit der Universität Hildesheim und der 
IGfH (Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen) 

 Erarbeitung von Fachstandards Stationär in Einrichtungen 
 Erarbeitung eines Rückführungskonzeptes bei vollstationären Hilfen durch den öffentlichen und die freien 

Träger 
 Controllingberichte 
 Beginn der Implementierung der SGB VIII-Reform in den Arbeitsalltag des Jugendamtes 

 
Im Rahmen AG 78 Erziehungshilfe und weiteren Arbeitsgruppen und Ausschüssen mit freien und öffentlichen Trä-
gern und Institutionen sowie mit den politischen Fraktionen werden Maßnahmen im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung abgestimmt. Darüber hinaus wird überregional in einer Arbeitsgemeinschaft mit öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe in der Region Süd-Ost Niedersachsen zusammengearbeitet, mit dem Ziel, die Jugendhilfe im 
Bereich der Leistungsangebote und Organisationsformen über den Landkreis Hildesheim hinaus weiter zu entwi-
ckeln. 
 


